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VERORDNUNGSBLATT

DER GEMEINDE PONDORF

Jahrgang 2025 Ausgegeben am 16. Dezember 2025 www.ris.bka.gv.at

Nr. 4 Verordnung: Verordnung des Gemeinderats der Gemeinde Pondorf betreffend
Kanalgebiihrenordnung

Verordnung

des Gemeinderats der Gemeinde Pondorf vom 11. Dezember 2025 mit der eine
Kanalgebiihrenordnung fiir die Gemeinde Pondorf erlassen wird.

Aufgrund des O6. Interessentenbeitrige-Gesetzes 1958, LGBI. Nr. 28/1958, und des § 17 Abs. 3 Z. 4 des
Finanzausgleichsgesetzes 2024, BGBI. I Nr. 168/2023, jeweils in der geltenden Fassung, wird verordnet:

§1
Anschlussgebiihr

Fir den Anschluss von Grundstiicken an das gemeindeeigene, Offentliche Kanalnetz wird eine
Kanalanschlussgebiihr erhoben. Gebiihrenpflichtig ist der Eigentiimer der angeschlossenen Grundstiicke,
im Fall des Bestehens von Baurechten der Bauberechtigte.

§2
Ausmaf} der Anschlussgebiihr

(1) Die Kanalanschlussgebiihr betrdgt fiir bebaute Grundstiicke je Quadratmeter der
Bemessungsgrundlage nach Abs. 2

€ 29,6667
Die Mindestanschlussgebiihr betrigt je angeschlossener Liegenschaft

€ 4.450,--

(2) Die Bemessungsgrundlage fiir bebaute Grundstiicke bildet bei eingeschossiger Bebauung die
Quadratmeteranzahl der bebauten Grundfliche. Bei mehrgeschossiger Bebauung die Summe der
bebauten Flache der einzelnen GeschoBle jener Bauten, die einen unmittelbaren oder mittelbaren
Anschluss an das gemeindeeigene, 6ffentliche Kanalnetz aufweisen.

Bei der Berechnung ist auf die volle Quadratmeteranzahl abzurunden. Die Gemeinde ist ferner
berechtigt, an Ort und Stelle Erhebungen fiir die Festlegung der Bemessungsflichen bzw.
Bemessungsgrundlagen durchzufiihren.

(3) Die Berechnung erfolgt von Auflenkante zu Auflenkante der betreffenden Objekte.

(4) Winter- und Sommergérten und Hallenbdder werden der Bemessungsgrundlage voll zugeschlagen,
egal in welchem Geschoss sie sich befinden.
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Kellerbars, Saunen, Waschkiichen bzw. Hauswirtschaftsriume und Hobbyrdume zihlen zur
Bemessungsgrundlage.

Dachrdaume sowie Dach- und Kellergeschosse werden nur in jenem Ausmal beriicksichtigt, als sie fiir
Wohn-, Geschifts- oder Betriebszwecke benutzbar ausgebaut sind.

Samtliche  Fahrzeugeinstellriume wie  Garagen, Heizungsrdume bzw. Technikrdume,
Brennstofflagerrdume, egal in welchem Geschoss oder freistehend werden in die
Berechnungsgrundlage nicht einbezogen. Nicht fiir die Berechnung herangezogen werden auch
Carports und nach einer Seite offene Windfange.

Sind auf einem Grundstiick mehrere Gebaude (Wohnhéuser oder Geschiftsrdume) errichtet, so ist die
Anschlussgebiihr fiir jedes einzelne Objekt, das einen mittelbaren oder unmittelbaren Anschluss an die
offentliche Kanalisation aufweist, zu entrichten.

Bei landwirtschaftlichen Objekten wird die Bemessungsgrundlage derart ermittelt, dass nur jene
bebaute Grundfliache, bei mehrgeschossiger Bebauung die Summe der bebauten Flache der einzelnen
Geschosse, welche Wohnzwecken dienen, beriicksichtigt wird.

(10) Bei gewerblich oder industriell genutzten Betriebsfliachen, die der Gebiihrenpflicht unterliegen, ist die

Summe dieser Flachen aller Geschosse wie folgt zu beriicksichtigen:

a) Fir betrieblich genutzte Flachen (Fabrikationsstitten, Werkstétten) betrdgt der Abschlag 30 %
der Bemessungsgrundlage nach § 2 Abs. 2.

b) Fiir rein Lagerzwecken dienende gewerbliche Flachen betrdgt der Abschlag 80 % der
Bemessungsgrundlage nach § 2 Abs. 2.

¢) Autowaschanlagen sowie andere gewerbliche Waschanlagen fiir Maschinen und sonstige Gerite,
fiir deren Inanspruchnahme ein Entgelt zu berechnen ist bzw. fiir die eine Zustimmung nach der
Indirekteinleiterverordnung erforderlich ist, erhalten einen Zuschlag von 100 % der dazu
malBgeblichen Berechnungsfléche.

d) Werden Freiflichen als Waschplitze fiir Lastkraftwagen, Autobusse, gewerbliche
Transportbetriebe oder sonstige Maschinen oder Gerite verwendet, ist fiir die dafiir ausgebildeten
Flachen ein Zuschlag von 100 % zu verrechnen.

e) Gast- und Schankgewerbebetriecbe einschlieBlich Kaffeehduser sowie Fremden- bzw.
Privatzimmervermieter erhalten einen Zuschlag von 30 % zur Berechnungsfléache.

Bei der Ermittlung der Berechnungsflédche sind alle Gebdude und Gebaudeteile, die zur Ausiibung
des Gast- oder Schankgewerbes oder fiir Kaffeehauszwecke bzw. zur Vermietung Verwendung
finden oder mitverwendet werden heranzuziehen.

f) Fir sonstige Gewerbe- bzw. Industriebetriebe, bei welchen andere als héusliche Abwésser
anfallen und die Zustimmung nach der Indirekteinleiterverordnung notwendig ist, erhalten einen
Zuschlag von 100 % der dafiir vorgesehenen und erforderlichen Berechnungsfliche.

(11)Fiir angeschlossene unbebaute Grundstiicke ist die Mindestanschlussgebiihr gemédfl Abs. 1 zu

entrichten.
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(12)Bei nachtrdglichen Abénderungen der angeschlossenen Grundstiicke ist eine ergénzende
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Kanalanschlussgebiihr zu entrichten, die im Sinne der obigen Bestimmungen mit folgender Ma3gabe
errechnet wird:

a) wird auf einem unbebauten Grundstiick ein Gebdude errichtet, so ist von der ermittelten
Kanalanschlussgebiihr die nach dieser Gebiihrenordnung fiir das betreffende unbebaute
Grundstiick sich ergebende Kanalanschlussgebiihr abzusetzen, wenn fiir den Anschluss des
betreffenden unbebauten Grundstiickes seinerzeit bereits eine Kanalanschlussgebiihr oder ein
Entgelt fiir den Anschluss entrichtet wurde.

b) Tritt durch die Anderung an einem angeschlossenen bebauten Grundstiick eine VergroBerung der
Berechnungsgrundlage geméf Abs. 2 ein (insbesondere durch An-, Zu- und Umbau, bei Neubau
nach Abbruch, bei Anderung des Verwendungszwecks sowie Errichtung eines weiteren
Gebdudes), ist die Kanalanschlussgebiihr in diesem Umfang zu entrichten, sofern die der
Mindestanschlussgebiihr entsprechende Flache iiberschritten wird.

c¢) FEine Riickzahlung bereits entrichteter Kanalanschlussgebiihren aufgrund einer Neuberechnung
nach diesem Absatz findet nicht statt.

§3

Kanalbeniitzungsgebiihren

Der Gebiihrenpflichtige gemaB § 1 hat eine jahrliche Kanalbeniitzungsgebiihr zu entrichten.

Fiir die Abgeltung der vom tatséchlichen Abwasseranfall unabhiangigen Kosten wird eine Grundgebiihr
fiir jedes angeschlossene Gebdude bzw. Liegenschaft mit Hausnummer festgesetzt.
Diese betrdgt monatlich € 6,70

Zusitzlich wird eine verbrauchsabhédngige Gebiihr eingehoben
Diese betrigt ab

1. Janner 2026 € 3,80

pro Kubikmeter der aus einer Offentlichen, genossenschaftlichen sowie privaten
Wasserversorgungsanlage bezogenen und mit geeichten Wasserzéhlern registrierten Wassermenge.

Ab 1.10.2023 wird nur mehr der Wasserzihler, welcher vor dem ersten Verbraucher bzw. vor der ersten
Entnahmeo6ffnung der Wasserzuleitung montiert bzw. zu montieren ist, fiir die Ermittlung der
Kanalbeniitzungsgebiihr herangezogen unabhidngig davon, ob es sich um eine Offentliche,
genossenschaftliche oder private Wasserversorgungsanlage handelt. Bei mehreren Wasserzéhlern ist
die Installation so anzupassen, dass das gesamte bezogene Wasser iiber einen Wasserzéhler flief3t.

Wasserentnahmen fiir Teich- bzw. Schwimmbadfiillungen oder zur Gartenbewisserung usw. werden
ausnahmslos nicht in Abzug gebracht.

Wenn der Wasserzéhler nachweislich unrichtig anzeigt oder ausfillt, ist die verbrauchte Wassermenge
zu schitzen. Bei der Schitzung ist der durchschnittliche Wasserverbrauch der drei vorangegangenen
Abrechnungszeitrdume zu ermitteln und auf etwa gednderte Verhdltnisse im Wasserverbrauch
Riicksicht zu nehmen. Falls Vergleichszahlen nicht zur Verfiigung stehen, ist nach den Angaben des
neuen Wasserzéhlers fiir den nichstfolgenden vergleichbaren Zeitraum der Verbrauch zu berechnen.

Fiir infolge von nachgewiesenen Rohrschiden oder anderen Gebrechen an der Hauswasserinstallation
verbrauchtes Wasser wird der durch den Wasserzéhler gemessene durchschnittliche Wasserverbrauch
der letzten 3 Jahre fiir die Gebiihrenberechnung dann herangezogen, wenn glaubhaft gemacht werden
kann, dass das Wasser nicht in die Ortskanalisation geflossen ist.
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Nutzwésser (z.B. Regenwésser), die iliber ein eigenstindiges Nutzwasserleitungsnetz in den
Abwasserkanal eingeleitet werden (WC-Spiilung, Waschmaschine), sind durch einen eigenen von der
Gemeinde beigestellten, geeichten Wasserzédhler mengenméBig zu erfassen und in die Berechnung der
Kanalbeniitzungsgebiihr mit einzubeziehen. Ein solcher Wasserzahler wird von der Gemeinde ohne
Verrechnung der Zéhlermiete zur Verfiigung gestellt. Fiir solche Anlagen ist beim Gemeindeamt die
Bewilligung nach dem O6. Wasserversorgungsgesetz 2015 zu beantragen.

Nutzwésser (z.B. Regenwisser), die in Behiltern aufgefangen und zur Gartenbewésserung odgl.
verwendet werden, ohne das Kanalnetz zu belasten, werden in die Berechnung der
Kanalbeniitzungsgebiihr nicht mit einbezogen.

§4

Wasserzihlergebiihren

Der Gebiihrenpflichtige hat fiir die Beistellung des Wasserzahlers und fiir die erforderliche Eichung sowie
die damit verbundene Manipulation eine jahrliche Zéhlergebiihr zu entrichten.
Diese betrdgt monatlich

a) fiir einen mechanischen oder Ultraschallwasserzéhler bis Nenngrofie 5 m* € 1,10
b) fiir einen Ultraschallwasserzéhler bis Nenngrofe 20 m? € 7,80

c) fiir Wasserzihler, deren Nenngrofle unter lit a bis b nicht aufscheint, betrdgt die monatliche
Gebiihr 2 % der Anschaffungskosten des beigestellten Wasserzéhlers.

Der Wasserzahler selbst bleibt im Eigentum der Gemeinde.

M
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§5
Bereitstellungsgebiihr

Fiir die Bereitstellung des Kanalnetzes wird fiir angeschlossene, aber unbebaute Grundstiicke, eine
jéhrliche Kanalbereitstellungsgebiihr erhoben. Gebiihrenpflichtig ist der Eigentiimer des an das
Kanalnetz angeschlossenen, jedoch unbebauten Grundstiicks.

Die Bereitstellungsgebiihr betrégt jahrlich pauschal fiir alle Grundstiicke 40 m?® des aktuellen
Kubikmeterpreises der Kanalbeniitzungsgebiihr gemal § 3 Abs. 3.

§6
Entstehen des Abgabenanspruches und Filligkeit

Die Verpflichtung zur Entrichtung der Kanalanschlussgebiihr gemiBl § 1 entsteht mit Ablauf des
Monats, in dem die Behdrde erstmals Kenntnis von der Herstellung des Anschlusses des Grundstiickes
an das gemeindeeigene 6ffentliche Kanalnetz erhalt.

Der Gebiihrenpflichtige hat jede Anderung, durch die der Tatbestand der ergéinzenden Anschlussgebiihr
gemil § 2 Abs. 12 erfiillt wird, der Abgabenbehdrde binnen einem Monat nach Vollendung dieser
Anderung schriftlich zu melden. Der Abgabenanspruch hinsichtlich der ergiinzenden Anschlussgebiihr
entsteht mit dieser Meldung an die Abgabenbehdrde. Unterbleibt eine solche Meldung, so entsteht der
Abgabenanspruch mit dem Zeitpunkt der erstmaligen Kenntnisnahme der durchgefiihrten Anderung
durch die Abgabenbehdrde.

Die Verpflichtung zur Entrichtung der Grundgebiihr gemédf3 § 3 Abs. 2 entsteht mit Ablauf des Monats
in dem der Wasserzéhler eingebaut wird und endet mit Ablauf des Monats in dem ein solches Gebdude
abgetragen wird.

Bei Neubauten entsteht der Gebiihrenanspruch mit Zeitpunkt der Baubeginnanzeige.
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Die Verpflichtung zur Entrichtung der Wasserzéhlergebiihr geméaf3 § 4 entsteht mit Ablauf des Monats
in dem der Wasserzéhler eingebaut wird und endet mit Ablauf des Monats in dem der Wasserzahler
ausgebaut wird.

Die Verpflichtung zur Entrichtung der Bereitstellungsgebiihr geméaB § 5 entsteht mit Ablauf des Monats
in dem die Herstellung des Anschlusses des unbebauten Grundstiickes an das Kanalnetz erfolgt.

Die Wasserzihlergebiihr ist jéhrlich am 15. Mai féllig. Entsteht der Gebiithrenanspruch nach dem 15.
Mai wird die Gebiihr mit der ndchsten Quartalsabrechnung fallig.

Die Grundgebiihr, die Kanalbeniitzungsgebiihr und die Bereitstellungsgebiihr sind vierteljahrlich, und
zwar jeweils am 15. Feb., 15. Mai, 15. Aug., und 15. Nov. jeden Jahres im Nachhinein zu entrichten.

Auf die Kanalbeniitzungsgebiihr gemif § 3 Abs. 1 sind Vorauszahlungen zu leisten, welche am 15.
Februar, 15. Mai und 15. August fillig sind. Die Hohe dieser Zahlungen entspricht einem Viertel der
Jahresabrechnung des vorausgegangenen Abrechnungszeitraumes.

Als Grundlage fiir die Ermittlung der Jahresabrechnung ist alljdhrlich mit Stichtag 1. Oktober der
mechanische Wasserzéhler durch den Liegenschaftsbesitzer oder durch einen beauftragten Dritten
abzulesen und dem Gemeindeamt mitzuteilen. Die eingebauten Ultraschallwasserziahler werden durch
die Gemeinde abgelesen. Die Endabrechnung ist am 15. November jeden Jahres im Nachhinein fallig,
wobei ein Minderbetrag nachverrechnet und ein Mehrbetrag gutgeschrieben wird.

§7

Umsatzsteuer

Zu den Gebiihren wird die gesetzliche Umsatzsteuer hinzugerechnet.

§8
Jihrliche Anpassung

Die in dieser Verordnung geregelten Gebiihren kdnnen vom Gemeinderat jahrlich im Rahmen des
Gemeindevoranschlages angepasst werden.
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§9

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit 1. Janner 2026 in Kraft.

Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Kanalgebiihrenordnung vom 14. Dezember 2023 auf3er
Kraft.

Der Biirgermeister:
Johann Zieher

Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Informationen zur Prifung der elektronischen Signatur und des
Ausdrucks finden Sie unter: https://www.poendorf.at/amtssignatur.html

Signatur aufgebracht von Bgm Johann Zieher, 15.12.2025 08:54:21

www.ris.bka.gv.at



		2025-12-15T08:54:25+0100
	Gemeinde Pöndorf
	Amtssignatur der Gemeinde Pöndorf




